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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.1975

Norm

ABGB §1034

ABGB §1400 C

ABGB §1438 D

Rechtssatz

Die Bank, die zunächst ein Girokonto durch Gewährung eines Darlehens an den Kontoinhaber aufstockte, ist

berechtigt, bei Nichtbezahlung der fällig gewordenen Darlehensschuld das Girokonto mit der Darlehenssumme zu

belasten und den Girovertrag zu beenden. Setzt sie den Girovertrag jedoch fort, muß sie auch weiterhin durch

Einzahlungen auf das Konto gedeckte Überweisungsaufträge des Kontoinhabers durchführen und ist nicht berechtigt,

vom Kontoinhaber nicht der Rückzahlung des Darlehens gewidmete Beträge mit ihrer Forderung aus der

Darlehensschuld aufzurechnen.

Entscheidungstexte

5 Ob 170/75

Entscheidungstext OGH 23.09.1975 5 Ob 170/75

Veröff: EvBl 1976/79 S 153 = QuHGZ 1976 1-2/139

1 Ob 768/83

Entscheidungstext OGH 14.12.1983 1 Ob 768/83

nur: Setzt sie den Girovertrag jedoch fort, muß sie auch weiterhin durch Einzahlungen auf das Konto gedeckte

Überweisungsaufträge des Kontoinhabers durchführen und ist nicht berechtigt, vom Kontoinhaber nicht der

Rückzahlung des Darlehens gewidmete Beträge mit ihrer Forderung aus der Darlehensschuld aufzurechnen. (T1)
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